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Redaktionsschluss- und Erscheinungs- 
termine für das Jahr 2023

Monat Redaktionsschluss Erscheinungstermin
Januar 19.01.2023 28.01.2023
Februar 16.02.2023 25.02.2023
März 16.03.2023 25.03.2023
April 13.04.2023 22.04.2023
Mai 10.05.2023 20.05.2023
Juni 07.06.2023 17.06.2023
Juli 13.07.2023 22.07.2023
August 10.08.2023 19.08.2023
September 07.09.2023 16.09.2023
Oktober 12.10.2023 21.10.2023
November 09.11.2023 18.11.2023
Dezember 13.12.2023 23.12.2023

(Änderungen vorbehalten!)

Rufnummern

Notruf Polizei 110
Leitstelle der Polizei 03606 651-0
Notruf Feuerwehr und Rettungsdienst 112
Rettungsleitstelle 036065066780
Krankentransport 0360619222
Havariedienste:
Wasser- und Abwasserzweckverband
„Eichsfelder Kessel“

036076 569-0

Erdgas/Eichfeldgas 0360743840
Versorgungsunterbrechung
Thüringer Energie AG (TEAG)
Kundenservice

03641 817-1111

Thüringer Energie AG (TEAG)
Störungsdienst Strom

0800 686-1166 (24h)

Kinder- und Jugendtelefon 0800 0080080
Frauenschutzwohnung 03605 518798
Giftnotruf 0361 730730
Zahnärztlicher Notdienst und
Kassenärztlicher Notdienst

116117

Öffentliche Bekanntmachungen 
der Gemeinde Sonnenstein

Öffentliche Bekanntmachung

über die Festsetzung der Grundsteuer in der  
Gemeinde Sonnenstein für das Kalenderjahr 2023

Soweit die Steuerpflichtigen bis zum 15. Februar 2023 keinen 
neuen Grundsteuerbescheid für das Jahr 2023 erhalten, wird die 
Grundsteuer für das Jahr 2023 für die im Gemeindegebiet gele-
genen Grundstücke gemäß § 27 Abs. 1 und 3 des Grundsteuer-
gesetzes in Höhe der Beträge festgesetzt, die entsprechend dem 
Ihnen zuletzt zugegangenen Bescheid der Gemeinde Sonnen-
stein für die Folgejahre zu zahlen sind.

Sollten im Laufe des Kalenderjahres Festsetzungsänderun-
gen erforderlich werden, bekommen Sie diese ebenfalls durch 
Grundsteuerbescheid mitgeteilt.

Anschriften und Öffnungszeiten

Anschrift

Gemeinde Sonnenstein
OT Weißenborn-Lüderode
Bahnhofstraße 12
37345 Sonnenstein
Telefon: 036072 831-0
Telefax: 036072 831-32
E-Mail: post@gemeinde-sonnenstein.de
Internet: www.gemeinde-sonnenstein.de

Sprechzeiten der Verwaltung

Montag 9:00 - 12:00 Uhr 14:00 - 16:00 Uhr
Dienstag 9:00 - 12:00 Uhr 14:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 9:00 - 12:00 Uhr 14:00 - 16:00 Uhr
Freitag 9:00 - 12:00 Uhr

Sprechzeiten der Bürgermeisterin

Dienstag 15:00 - 18:00 Uhr

Sprechzeiten Standesamt

Montag 9:00 - 12:00 Uhr
Dienstag 9:00 - 12:00 Uhr 14:00 - 18:00 Uhr
Donnerstag 9:00 - 12:00 Uhr
Freitag 9:00 - 12:00 Uhr

Annahmestelle für Bioabfälle und Elektrokleingeräte

(OT Weißenborn-Lüderode, gegenüber Sportplatz)
Freitag 15.00 - 18:00 Uhr

Winterzeit: 14:00 - 17:00 Uhr
Samstag 10:00 - 15:00 Uhr

Bibliothek

(OT Weißenborn-Lüderode, Hauptstraße 80)
Donnerstag 13:00 - 17:00 Uhr

Wichtiger Hinweis an die Textlieferanten
Bitte schicken Sie Ihre Beiträge per E-Mail an

amtsblatt@gemeinde-sonnenstein.de

Diese sollten Sie direkt in der E-Mail als Text und nicht als 
Anlage senden.

Pro Beitrag können maximal 2 Bilder und maximal eine halbe 
DIN A4 Seite Text abgedruckt werden.

Plakate werden einspaltig abgedruckt, daher bitte im Hochfor-
mat senden.

Wir freuen uns auf Ihre Beiträge und stehen für Rückfragen 
gern zur Verfügung.

Ihre Redaktion

Redaktionsschluss- und Erscheinungstermin 
nächste Ausgabe

Redaktionsschluss Erscheinungstermin
Der Redaktionsschluss ist jeweils um 10:00 Uhr.
Donnerstag, 16. Februar 2023 Samstag, 25. Februar 2023
Donnerstag, 16. März 2023 Samstag, 25. März 2023

Ansprechpartner:
Frau Kröner
Tel.: 036072 831-22
E-Mail: amtsblatt@gemeinde-sonnenstein.de
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Gemäß § 16 Abs. 3 Thüringer Vermessung- und Geoinformati-
onsgesetz (ThürVermGeoG) vom 16. Dezember 2008 (GVBl. S. 
574) in der jeweils geltenden Fassung wird durch Offenlegung
die Liegenschaftsneuvermessung bekannt gegeben. Das Ergeb-
nis der Liegenschaftsneuvermessung gilt als anerkannt, wenn
innerhalb eines Monats nach Ablauf der Offenlegungsfrist kein
Widerspruch erhoben wurde.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die Liegenschaftsneuvermessung kann innerhalb eines 
Monats nach Ablauf der Offenlegungsfrist beim Thüringer Lan-
desamtes für Bodenmanagement und Geoinformation, Katas-
terbereich Leinefelde-Worbis, Franz-Weinrich-Straße 24, 37339 
Leinefelde-Worbis Widerspruch eingelegt werden.

Leinefelde-Worbis, 18.01.2023
Im Auftrag
gez. Gunter Franke
Referatsleiter

www.tlbg.thueringen.de/liegenschaftskataster/oeffentliche-be-
kanntmachungen-der-katasterbereiche

Thüringer Ministerium für Infrastruktur und 
Landwirtschaft

Bekanntmachung über die öffentliche Auslegung des 
ersten Entwurfs zur Änderung des Landesentwick-
lungsprogramms Thüringen in den Abschnitten 1.1 
Handlungsbezogene Raumkategorien, 2.2 Zentrale 
Orte und überörtlich bedeutsame Gemeindefunktionen, 
2.3 Mittelzentrale Funktionsräume und 5.2 Energie

Die Änderung des Landesentwicklungsprogramms Thüringen 
wurde mit Kabinettbeschluss über die Bekanntmachung der all-
gemeinen Planungsabsichten am 18. Januar 2022 eingeleitet. 
Die öffentliche Bekanntmachung der allgemeinen Planungsab-
sichten erfolgte am 14. Februar 2022 im Thüringer Staatsanzeiger 
Nr. 7/2022. Die öffentliche Bekanntmachung zur Unterrichtung 
zur Festlegung des Untersuchungsrahmens der Umweltprüfung 
sowie zum Umfang und Detaillierungsgrad des Umweltberichts 
nach § 8 Raumordnungsgesetz (ROG) (Scoping) erfolgte am  
7. März 2022 im Thüringer Staatsanzeiger Nr. 10/2022.
Am 22. November 2022 hat die Landesregierung den ersten
Entwurf zur o. g. Änderung des Landesentwicklungsprogramms
Thüringen beschlossen und zur Beteiligung der Behörden sowie
der Öffentlichkeit freigegeben.
Gemäß § 9 Abs. 2 ROG in Verbindung mit § 3 Abs. 2 Satz 1
Thüringer Landesplanungsgesetz (ThürLPlG) ist der Entwurf zur
Änderung des Landesentwicklungsprogramms Thüringen auf
den Internetseiten des Thüringer Ministeriums für Infrastruktur
und Landwirtschaft als der für die Aufstellung dieses Raumord-
nungsplans zuständigen Stelle bereitzustellen sowie bei diesem
öffentlich auszulegen.
Der Entwurf zur Änderung des Landesentwicklungsprogramms
Thüringen umfasst:
- Textteil und Begründung,
- Karte Raumstruktur und Zentrale Orte sowie den
- Umweltbericht als gesonderten Teil der Begründung.

Zusätzlich werden folgende zweckdienliche Unterlagen ausgelegt:
- Eckpunkte des Leitbildes und der Leitlinien für die Gemeinde-

neugliederung in Thüringen
- Regionales Entwicklungskonzept „Entwicklung Oberzentrum

Südthüringen“
- Metastudie: Potenziale Vorranggebiete Windenergie
- Handreichung Dichtezentren (Text und Karte; GIS-Daten [le-

diglich online]) - Luftverkehrsrechtliche Bauschutzbereiche in
Thüringen (Karte; GIS-Daten [lediglich online])

- Landesentwicklungsprogramm Thüringen 2025, in Kraft ge-
treten am 5. Juli 2014

Ort und Dauer der Auslegung werden hiermit gemäß § 3 Abs. 2 
Satz 3 ThürLPlG bekannt gemacht. Die o. g. Unterlagen stehen 
in der Zeit vom

16. Januar 2023 bis einschließlich 17. März 2023
auf den Internetseiten des Thüringer Ministeriums für Infrastruk-
tur und Landwirtschaft als oberster Landesplanungsbehörde un-
ter nachfolgender Adresse zur Einsichtnahme und zum Herun-
terladen bereit: https://fortschreibung-lep.thueringen.de […]

Die vollständige Bekanntmachung ist zu finden beim Amtsblatt 
für den Landkreis Eichsfeld, Ausgabe Nr.: 01/2023

Falls nur für einzelne Grundstücke desselben Eigentümers neue 
Grundsteuerbescheide ergehen, behalten die bisherigen Grund-
steuerbescheide für die übrigen Grundstücke ihre Gültigkeit.
Für die Abgabepflichtigen treten mit dem Tage der Veröffentli-
chung dieser Bekanntmachung die gleichen Rechtswirkungen 
ein, wie wenn Ihnen an diesem Tage ein schriftlicher Steuerbe-
scheid zugegangen wäre.
Die Steuerpflichtigen werden deshalb gebeten, die Grundsteuer 
A, B und Ersatzbemessungsgrundlage mit den Beträgen, die sich 
aus dem letzten Grundsteuerbescheid für die Folgejahre ergeben, 
ohne besondere Aufforderung weiterhin zu den Fälligkeitsterminen

15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November bzw. bei
angemeldeten Jahreszahlern zum 1. Juli auf das Konto der Ge-
meinde Sonnenstein

IBAN DE28 8205 7070 0106 0106 11
BIC HELADEF1EIC
bei der Kreissparkasse Eichsfeld zu überweisen.

Erteilte SEPA-Mandate behalten ihre Gültigkeit.
Sollten Sie für die Zukunft den SEPA-Lastschrifteinzug ihrer 
Grundsteuer wünschen, senden wir Ihnen gern ein Lastschrift-
mandat zu. Auch auf unserer Homepage www.gemeinde-son-
nenstein.de steht ein Lastschriftmandat zur Verfügung. Dieses 
können Sie ausdrucken und dann ausgefüllt an uns übersenden.
Bei auftretenden Fragen steht Ihnen die Kämmerei/Steuern der 
Gemeinde Sonnenstein (Frau Iseke, Tel. 036072 83119) gern zur 
Verfügung.

gez. Ertmer
Bürgermeisterin

Bekanntmachungen anderer Behörden

Thüringer Landesamt für Bodenmanagement 
und Geoinformation
Katasterbereich Leinefelde-Worbis
Franz-Weinrich-Straße 24
37339 Leinefelde-Worbis
Telefon: 0361 57 4114-0
E-Mail: poststelle.leinefelde-worbis@tlbg.thueringen.de
Aktenzeichen: 54037921

Öffentliche Bekanntmachung der Offenlegung 
der Liegenschaftsneuvermessung 
(Erneuerung des Liegenschaftskatasters)

Für einen Teil der Gemeinde Sonnenstein, Gemarkung Stöckey 
wurde eine Liegenschaftsneuvermessung durchgeführt.

Folgende Flurstücke sind betroffen:
Gemarkung: Stöckey
Flur: 4
Lagebezeichnung: In der Dorflage
Flurstücke: 563/14, 689
Lagebezeichnung: Stöckeyer Hauptstraße
Flurstücke: 465/3, 473, 474, 475/1, 475/2, 815/476

Die Liegenschaftsneuvermessung (Buch- und Kartennachweis 
des erneuerten Liegenschaftskatasters) kann von den Beteiligten

vom 06.02.2023 bis 06.03.2023

in der Zeit
Montag - Donnerstag 08.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 15.30 Uhr
Freitag 08.00 - 12.00 Uhr
in den Räumen des

Thüringer Landesamtes für Bodenmanagement
und Geoinformation (TLBG)
Katasterbereich Leinefelde-Worbis
Franz-Weinrich-Straße 24
37339 Leinefelde-Worbis

eingesehen werden.
Auf Grund der derzeitigen allgemeinen Infektionsschutzregelun-
gen ist zur Einsichtnahme eine vorherige telefonische Terminab-
sprache erforderlich.
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Stellenausschreibung
Die Gemeinde Sonnenstein beabsichtigt ab dem 01.04.2023 
unbefristet folgende Stelle zu besetzen:

Meister (m, w, d) bzw. Fachangestellter (m, w, d) 
für Bäderbetriebe als Badbetriebsleitung  

im Schwimmbad im OT Holungen

Aufgaben:
- Betriebsaufsicht
- Personaleinsatz / Personalführung
- Unfallverhütung
- Beaufsichtigung des Badebetriebs
- Organisation, Durchführung und Kontrolle von Hygiene- 

und Reinigungsarbeiten sowie Desinfektion
- Bedienung der technischen Anlagen, Instandhaltung
- Wasseraufbereitung
- Schwimmunterricht
- Entleerung und Überwinterung von Becken
- Zusammenarbeit mit dem Betreiber
- Bestandskontrolle, Bedarfsermittlung und Beschaffung

von Verbrauchsmaterial
- Grünpflege
- Vorbereitung Badesaison in Zusammenarbeit mit dem

Bauhof
- Während der Schließzeiten des Bades Einsatz im Bauhof

Die Beschäftigung erfolgt in Vollzeit (39 Wochenstunden pro 
Woche ab Januar 2023). Die Bereitschaft zur Arbeit am Wo-
chenende und ggfs. zu Überstunden ist erforderlich (flexible 
Arbeitszeit).

Folgende Voraussetzungen müssen Sie erfüllen:
- Vollendung des 18. Lebensjahres
- Gem. § 2 der Ordnungsbehördlichen VO über Sicherheits-

vorkehrungen in Badeanstalten im Freistaat Thüringen:
Abgeschlossene Ausbildung zum Meister für Bäderbetrie-
be oder Fachangestellter für Bäderbetriebe

- Erste-Hilfe-Ausbildung
- Ausbildung zur Herz-Lungen-Wiederbelebung
- Zuverlässigkeit, körperliche und geistige Eignung

Die Vergütung erfolgt nach Entgeltgruppe 5 des TVöD.

Interessenten werden gebeten, ihre Bewerbung mit aussa-
gekräftigen Unterlagen bis zum 26.02.2023 per Post an die 
Gemeinde Sonnenstein, Personalamt, Herrn Lamkowski, 
Bahnhofstraße 12, 37345 Sonnenstein oder per E-Mail an  
bewerbung@gemeinde-sonnenstein.de zu senden.

Bei Rückfragen setzen Sie sich mit der Gemeindeverwaltung, 
Herr Lamkowski, Tel. Nr. 036072 83114 in Verbindung.

Aus Kostengründen werden Bewerbungsunterlagen nur mit 
beigefügtem Freiumschlag zurückgesandt. Bitte verzichten 
Sie auf die Übersendung von Originalunterlagen.
Fahrtkosten o. Ä. können leider nicht erstattet werden.

Die eingegangenen Bewerbungen werden bei der Gemein-
de Sonnenstein elektronisch verarbeitet. Informationen zur 
Verarbeitung Ihrer Daten finden Sie auf der Homepage der 
Gemeinde: www.gemeinde-sonnenstein.de unter der Rubrik 
Datenschutz, Bewerbung bei der Gemeinde.

Sonnenstein, 28.01.2023
gez. Ertmer
Bürgermeisterin

Vermehrt Fälle von Echinokokkose 
beim Fuchs

Das Veterinäramt gibt bekannt:

Im Rahmen eines thüringenweiten Monitorings wurden und wer-
den erlegte Füchse untersucht. Diese Untersuchungen beziehen 
sich z. Zt. auf Tollwut und den Befall mit verschiedenen Parasiten.
Während Tollwut bereits seit vielen Jahren beim Fuchs nicht mehr 
nachgewiesen wird, häufen sich die Befunde eines Befalls mit dem 
Fuchsbandwurm (Echinococcus multilocularis). Dabei handelt es 
sich um eine Zoonose, d. h. der Mensch kann sich mit den Eiern 
des Fuchsbandwurmes infizieren und schwer erkranken. Ebenso 
können sich Hunde und auch Katzen bei Kontakt mit einem Fuchs 
oder dessen Ausscheidungen infizieren und wiederum den Para-
siten in das häusliche Umfeld des Menschen bringen.

Einfache, vorbeugende Maßnahmen:
• nach einem Waldbesuch oder Gartenarbeit gründlich die

Hände waschen
• alle Waldfrüchte (Beeren, Pilze,...), Freilandgemüse und Fall-

obst vor dem Verzehr gründlich waschen
• Hunde und Katzen, die potentiell mit Füchsen oder deren

Ausscheidungen in Kontakt kommen regelmäßig entwurmen
(Tierarzt)

• tot aufgefundene oder jagdlich erlegte Füchse nur mit Ein-
mal- Handschuhen anfassen und nur in Plastiksäcken trans-
portieren

• Hunde von Füchsen fernhalten, ggf. nach möglichem Kontakt
abduschen (Bandwurm-Eier haften am Fell)

Es besteht kein Grund zu übermäßiger Besorgnis, Erkrankun-
gen beim Menschen sind tatsächlich selten. Da sie aber zumeist 
schwerwiegend verlaufen und der Ausbruch der Erkrankung erst 
Monate oder Jahre nach der Infektion stattfinden kann, sollten 
allgemeine Schutzmaßnahmen beherzigt werden.

Geänderte Erreichbarkeit des  
Kontaktbereichsbeamten in der 
Gemeinde Sonnenstein:
Der Polizeihauptmeister Herr Müller hat in der Verwaltung in 
Weißenborn-Lüderode keine festen Bürozeiten mehr. Sollten Sie 
polizeiliche Anliegen oder Sachverhalte haben, können Sie gern 
einen Termin unter der Telefonnummer 0152 26211347 vereinba-
ren. Ist Herr Müller unter der vorher genannten Telefonnummer 
nicht erreichbar, melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion in 
Heilbad Heiligenstadt unter der Telefonnummer 036066510.
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Einladung zur Jahreshauptversammlung 
der Freiwilligen Feuerwehr Sonnenstein
Werte Kameradinnen und Kameraden,

am Samstag, den 25.02.2023 um 19.00 Uhr im Gemeindesaal 
Weißenborn-Lüderode, findet die gemeinsame Jahreshaupt-
versammlung der Freiwilligen Feuerwehr Sonnenstein statt.
Hierzu möchte ich alle Kameradinnen und Kameraden der Ein-
satzabteilungen, die Bürgermeisterin, die Ortschaftsbürgermeis-
ter/in und die Gemeinderatsmitglieder/innen herzlich einladen. 
Dieses Jahr findet die Wahl des Ortsbrandmeisters der Gemein-
de Sonnenstein statt, deshalb bitte ich um pünktliches und reges 
Erscheinen.
Stimmberechtigt sind alle aktiven Feuerwehrangehörigen der 
Einsatzabteilung.

Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung durch den Ortsbrandmeister
2. Grußwort der Gäste
3. Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit
4. Rechenschaftsbericht Ortsbrandmeister
5. Rechenschaftsbericht Jugendwart
6. Wahl des Ortsbrandmeisters
7. Allgemeines und Sonstiges
8. Schlusswort des Ortsbrandmeisters

Die Versammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälf-
te der Angehörigen der Einsatzabteilungen anwesend ist. Bei 
Beschlussunfähigkeit beginnt eine erneute Versammlung nach 
Ablauf von 15 Minuten ohne Rücksicht auf die Zahl der Anwe-
senden (§§ 14 und 15 unserer Feuerwehrsatzung).

Mit kameradschaftlichen Grüßen
gez. Sylvio Hoßbach
Ortsbrandmeister

Sonnenstein, 19.01.2023

Wahl des Ortsbrandmeisters für die 
Gemeinde Sonnenstein
Für Samstag, den 25.02.2023 ist die Wahl des Ortsbrandmeis-
ters in einer gemeinsamen Jahreshauptversammlung geplant.
Über den Aufgabenbereich, die Mindestvoraussetzungen und 
den Wahlablauf kann sich in der Feuerwehrsatzung der Ge-
meinde Sonnenstein informiert werden. Diese finden Sie auf 
der Internetseite der Gemeinde.
Die vorgeschriebenen Fachkenntnisse nach der ThürFwOrg-
VO sind der erfolgreiche Abschluss der Lehrgänge „Führer 
von Verbänden“ und „Leiter einer Feuerwehr“.

Die Interessenbekundung ist schriftlich bis zum 10.02.2023 
bei der

Gemeinde Sonnenstein
Ordnungswesen, Fr. Wollny
OT Weißenborn-Lüderode
Bahnhofstraße 12
37345 Weißenborn-Lüderode

oder per E-Mail: wollny@gemeinde-sonnenstein.de anzuzeigen.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzei-
tige Verwendung männlicher, weiblicher und diverser Sprach-
formen verzichtet. Sämtliche Funktionsbezeichnungen gelten 
natürlich für alle Geschlechter.

Sonnenstein, 28.01.2023
gez. Ertmer
Bürgermeisterin

Stellenausschreibung
Die Gemeinde Sonnenstein beabsichtigt ab dem 01.03.2023, 
zunächst befristet bis zum 31.12.2023, zwei Stellen zu besetzen:

Mitarbeiter Wertstoffannahme (m, w, d)

Die Tätigkeit beinhaltet hauptsächlich die Annahme von Bio-
abfällen wie Baum- und Strauchschnitt, Gartenabfälle, Kü-
chenabfälle sowie die Annahme von Elektrokleingeräten und 
die Kontrolle der abgegebenen Abfälle / Geräte.

Arbeitsort ist die Annahmestelle für Bioabfälle der Gemeinde 
Sonnenstein im Ortsteil Weißenborn-Lüderode, auf dem ehe-
maligen Bahnhofsgelände.

Die Bewerber sollten belastbar und zuverlässig sein sowie 
selbständig arbeiten.

Die Arbeitszeit beträgt 14-tägig 8 Stunden/Woche (Beide Mit-
arbeiter/innen wechseln sich 14-tägig ab.)

Bei Bedarf könnten die 2 Stellen auch zu einer Stelle mit einer 
Arbeitszeit von 8 Stunden/Woche zusammengefasst werden 
(ohne 14-tägige Abwechslung).

Die Vergütung erfolgt nach der Entgeltgruppe 1 TVöD.

Interessenten werden gebeten, ihre Bewerbung mit aussage-
kräftigen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugniskopien, usw.) bis zum 
12.02.2023 per Post an die Gemeinde Sonnenstein, Personal-
amt, Herrn Lamkowski, Bahnhofstraße 12, 37345 Sonnenstein 
oder per E-Mail an bewerbung@gemeinde-sonnenstein.de 
(Mailanhänge bitte ausschließlich im PDF-Format) zu senden.

Aus Kostengründen werden Bewerbungsunterlagen nur mit 
beigefügtem Freiumschlag zurückgesandt. Bitte verzichten 
Sie auf die Übersendung von Originalunterlagen. Fahrtkosten 
o. Ä. können leider nicht erstattet werden.

Die eingegangenen Bewerbungen werden bei der Gemein-
de Sonnenstein elektronisch verarbeitet. Informationen zur 
Verarbeitung Ihrer Daten finden Sie auf der Homepage der 
Gemeinde www.gemeinde-sonnenstein.de unter der Rubrik 
Datenschutz, Bewerbung bei der Gemeinde.

Sonnenstein, 28.01.2023
gez. Ertmer
Bürgermeisterin

Stellenausschreibung
Die Gemeinde Sonnenstein beabsichtigt zum 1. März 2023 
folgende Stelle zu besetzen:

Reinigungskraft (m, w, d) Dorfgemeinschaftshäuser 
Holungen, Lüderode und Stöckey

Aufgaben:
- sämtliche in den Dorfgemeinschaftshäusern anfallenden

Reinigungsarbeiten, z.B. Reinigung der Fußböden, Fens-
ter, Sanitäranlagen, Arbeiten an den Außenanlagen (Pfle-
ge der Rabatten, Reinigung der Wege)

- Übergabe und Kontrolle der Räumlichkeiten bei Vermietung

Wir suchen einen zuverlässigen, flexiblen und belastba-
ren Beschäftigten (m, w, d). Wünschenswert wäre der Be-
sitz eines Führerscheins Klasse B.

Die Arbeitszeit kann flexibel gestaltet werden und beträgt 10 
Stunden/Woche.

Die Vergütung erfolgt in Entgeltgruppe 2 TVöD.

Interessenten werden gebeten, ihre Bewerbung mit aussage-
kräftigen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugniskopien, usw.) bis zum 
12.02.2023 per Post an die Gemeinde Sonnenstein, Personal-
amt, Herrn Lamkowski, Bahnhofstraße 12, 37345 Sonnenstein 
oder per E-Mail an bewerbung@gemeinde-sonnenstein.de 
(Mailanhänge bitte ausschließlich im PDF-Format) zu senden.

Aus Kostengründen werden Bewerbungsunterlagen nur mit 
beigefügtem Freiumschlag zurückgesandt. Bitte verzichten 
Sie auf die Übersendung von Originalunterlagen.
Fahrtkosten o. Ä. können leider nicht erstattet werden.

Sonnenstein, 28.01.2023
gez. Ertmer
Bürgermeisterin




